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B Verordnungen,
Verfügungen und Bekanntmachungen

der Bezirksregierung
272. 11. Änderung zur Verbandssatzung des

Zweckverbandes KDN
Dachverband kommunaler IT-Dienstleister 

in der Beschlussfassung vom 28. November 2013
zur Fassung der Genehmigung vom 22. April 2014

1. § 1 wird wie folgt geändert:

§ 1 Verbandsmitglieder

– die Stadt Bielefeld

– die Stadt Bochum

– die Bundesstadt Bonn

– die KDVZ Citkomm

– der civitec – Zweckverband Kommunale Informations-
verarbeitung

– die Stadt Essen

– die Stadt Gelsenkirchen

– die Gemeinschaft für Kommunikationstechnik lnfor-
mations- und Datenverarbeitung (GKD) Paderborn

– die Stadt Hagen

– die ITK Rheinland (Zweckverband IT Kooperation
Rheinland)

– die kdvz Rhein-Erft-Rur (Zweckverband Kommunale
Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur)

– die Stadt Köln

– das krz Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravens-
berg/Lippe



– der Zweckverband Kommunales Rechenzentrum
Niederrhein (KRZN)

– der Landeswohlfahrtsverband Hessen

– der Landschaftsverband Rheinland

– der Landschaftsverband Westfalen-Lippe

– der Kreis Mettmann

– die Stadt Mönchengladbach

– die Stadt Mülheim an der Ruhr

– die Stadt Münster

– die OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH

– die Stadt Ratingen

– die Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Reckling-
hausen (GKD)

– die regio iT GmbH

– die Stadt Remscheid

– die Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd

– die Stadt Wuppertal

bilden einen Zweckverband nach dem Gesetz über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) vom 1. Okto-
ber 1979 (GV NRW S. 621/SGV NRW 202) in der zurzeit
geltenden Fassung und auf der Grundlage des Staatsver-
trages zwischen dem Land Hessen und dem Land Nord-
rhein-Westfalen über Zweckverbände, öffentlich-recht-
liche Vereinbarungen, kommunale Arbeitsgemeinschaf-
ten, Wasser- und Bodenverbände und Vereinbarungen auf
dem Gebiet des Wasserrechts vom 21. Januar/15. Februar
1974.

2. In § 4 wird folgender Absatz 5 hinzugefügt:

§ 4 Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder

5) Die Mitglieder sind verpflichtet eine Veränderung der
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsstruktur,
hin zu einer privaten bzw. gemischt-wirtschaftlicher
Trägerschaft dem KDN unverzüglich anzuzeigen.

3. § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

§ 6 Wirtschaftsführung, Erledigung der Verwaltungs-
geschäfte

2) Auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen
des Verbandes finden die Vorschriften über Wirt-
schaftsführung und Rechnungswesen der Eigenbe-
triebe (EigVO NW) sinngemäß Anwendung. Das
Stammkapital beträgt 87 500 Euro. Es ist von den Ver-
bandsmitgliedern zu gleichen Teilen aufzubringen.

Genehmigung

Die vorstehende, von der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes „KDN – Dachverband kommunaler 
IT-Dienstleister“ in ihrer Sitzung am 28. November 2013
beschlossene, 11. Änderung zur Verbandssatzung des
Zweckverbandes „KDN Dachverband kommunaler 
IT-Dienstleister“ wird hiermit gemäß § 20 Abs. 4 i. V. m.
§ 11 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) in der zurzeit geltenden
Fassung (SGV NRW 202) und Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 des
Staatsvertrages zwischen dem Land Hessen und dem

Land Nordrhein-Westfalen über Zweckverbände, öffent-
lich-rechtliche Vereinbarungen, kommunale Arbeits-
gemeinschaften, Wasser- und Bodenverbände und Ver-
einbarungen auf dem Gebiete des Wasserrechts vom 
21. Januar/15. Februar 1974 aufsichtsbehördlich geneh-
migt und öffentlich bekannt gemacht.

Die 11. Änderung zur Verbandssatzung des Zweckver-
bandes „KDN Dachverband kommunaler IT-Dienst-
leister“ tritt in Bezug auf den Beitritt der Zweckverbände
„GKD Recklinghausen“, „KDVZ Citkomm“ und „KDZ
Westfalen-Süd“ zum 1. Januar 2014 und im Übrigen am
Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den
Regierungsbezirk Köln in Kraft.

Köln, den 22. April 2014

Bezirksregierung Köln
Az.: 31.1.1.6.2-KDN/11

Im Auftrag
gez. B a l l a s t

ABl. Reg. K 2014, S. 161

273. Vermessungsgenehmigung II / Erlöschung
Dipl.-Ing. Dieter Kroll / Dipl.-Ing. Andreas Sanders

Bezirksregierung Köln
Az.: 31.2.2416/7160/171/14

Köln, den 24. April 2014

Die dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Dieter Kroll, Zollernstraße 33, 52070 Aachen,
erteilte Vermessungsgenehmigung II für den Dipl.-Ing.
Andreas Sanders ist mit Wirkung zum 15. April 2014 er-
loschen.

Im Auftrag
gez. S c h ä f e r

ABl. Reg. K 2014, S. 162

C Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer Behörden

und Dienststellen
274. Bekanntgabe nach § 3a des Gesetzes über

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur
UVP-Pflicht für Errichtung und Betrieb eines

Hubschrauber-Sonderlandeplatzes
(HSLP-Dachlandeplatz) auf einer erhöhten

Plattform oberhalb des ausgebauten
Klinikgebäudes des St.-Antonius-Hospitals

in Eschweiler

Bezirksregierung Düsseldorf
Az.: 26.01.01.03-11.24-HSLP SAH ESCHWEILER

Düsseldorf, den 24. April 2014

Am 14. Februar 2012 (incl. Ergänzungen vom 15. März
und 7. Mai 2013) beantragte das St.-Antonius-Hospital in
Eschweiler die Errichtung eines Hubschrauber-Sonder-
landeplatzes (HSLP) sowie dessen Betrieb auf einer
erhöhten Plattform oberhalb des aufgestockten Klinik-

– 162 –



gebäudes auf dem dortigen Gelände in Eschweiler,
Dechant-Deckers-Straße 8. Für dieses Vorhaben wurde
ein luftrechtliches Genehmigungsverfahren nach § 6
Luftverkehrsgesetz i. V. mit §§ 49 ff Luftverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung durchgeführt.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens fand eine
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG 
(i. V. mit Ziffer 14.12.2 der Anlage 1 zum UVPG) statt.
Diese hat ergeben, dass erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten
sind. Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht nicht. Die
luftrechtliche Genehmigung wurde zwischenzeitlich mit
Bescheid vom 8. April 2014 erteilt.

Die Feststellung des UVP-Verzichtes ist gemäß § 3a
Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. Die Entschei-
dung wird hiermit gemäß § 3a Satz 2 UVPG bekannt
gegeben.

Im Auftrag
gez. H e b g e n

ABl. Reg. K 2014, S. 162

275. Einladung und Tagesordnung für die
100. Sitzung der Verbandsversammlung

des Zweckverbandes Südlicher Randkanal
am 12. Mai 2014

Hiermit lade ich gemäß § 6 der Satzung des Zweckver-
bandes Südlicher Randkanal zur 100. Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Südlicher Randkanal ein. Die
Verbandsversammlung findet statt am

12. Mai 2014, um 16.00 Uhr 

im Rathaus der Stadt Hürth, Zimmer 343 (3. Stockwerk),
Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth.

TAGESORDNUNG

A. Öffentlicher Teil der Verbandsversammlung

1. Beschlussfassung über die Tagesordnung im öffentli-
chen und nicht-öffentlichen Teil

2. Genehmigung der Niederschrift über die 99. Ver-
bandsversammlung am 9. Dezember 2013

3. Wahl des Verbandsvorstehers sowie eines stellvertre-
tenden Verbandsvorstehers

4. Aufstellung der Haushaltsrechnung 2013/Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2013

4.1 Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2013

4.2 Entlastung des Verbandsvorstehers für das abgelau-
fene Haushaltsjahr 2013

5. Bericht des Verbandsvorstehers über eine Betriebsprü-
fung der Deutschen Rentenversicherung

6. Bericht des Verbandsingenieurs

7. Anfragen

8. Mitteilungen

9. Verschiedenes

B. Nicht-öffentlicher Teil der Verbandsversammlung

10. Auftragsvergaben

11. Anfragen 

12. Mitteilungen

13. Verschiedenes

Hürth, den 24. April 2014

Für die Richtigkeit: 

gez. S e i d n e r gez. S c h m i d t
Vorsitzende der Geschäftsführer
Verbandsversammlung

ABl. Reg. K 2014, S. 163

276. Bekanntmachung des Jahresabschlusses
2012 einschließlich Entlastung des

Verwaltungsrates und des Verbandsvorstehers
des Zweckverbandes kdvz Rhein-Erft-Rur

1. Die Verbandsversammlung der kdvz Rhein-Erft-Rur
hat in ihrer Sitzung am 6. Dezember 2013 folgenden
Beschluss gefasst:

1. Die Verbandsversammlung stellt gemäß § 26 (3)
EigVO den Jahresabschluss und den Lagebericht zum
31. Dezember 2012 fest und erteilt dem Verwaltungs-
rat und dem Verbandsvorsteher vorbehaltlos Ent-
lastung für das Wirtschaftsjahr 2012.

2. Der Beschluss der Verbandsversammlung wird hier-
mit gemäß § 18 (3) des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit in Verbindung mit § 26 (4) der
Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW öffent-
lich bekannt gemacht.

3. Bilanz des Zweckverbandes Kommunale Datenverar-
beitungszentrale Rhein-Erft-Rur zum 31. Dezember
2012:

– 163 –
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4. Abschließender Vermerk der GPA NRW:

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetz-
licher Abschlussprüfer des Betriebes Kommunale
Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur. Zur
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. Dezember 2012 hat sie sich der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Konlus Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft mbH, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 17. September 2013 den
nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang –
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebe-
richt der, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach
den deutschen, handelsrechtlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Ein-
beziehung der Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-
genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse der Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der
Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken der künfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Konlus Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft mbH ausgewertet und eine Analyse
anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß 
§ 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der
GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 9. Januar 2014

GPA NRW

Im Auftrag
gez. Thomas S i e g e r t

Der Jahresabschluss 2012 kann bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses in den Geschäftsräumen
des Zweckverbandes kdvz Rhein-Erft-Rur, Bonnstraße
16–18, 50226 Frechen, eingesehen werden.

Frechen, den 14. April 2014

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale
Rhein-Erft-Rur
gez. R h i e m

Vorsitzender der Verbandsversammlung
ABl. Reg. K 2014, S. 163

277. Ungültigkeitserklärung von Dienstsiegeln
h i e r : Stadt Hückeswagen

Durch die Bildung des Grundschuldverbundes
Löwen-Grundschule Hückeswagen werden die nachste-
hend beschriebenen Siegel der Gemeinschaftsgrund-
schule Hückeswagen und der Katholischen Grundschule
St. Katharina ab dem 1. Mai 2014 für ungültig erklärt, da
sie durch ein neues ersetzt werden.

Beschreibung der Siegel: 
Rundsiegel mit Landeswappen in der Mitte, Durch-
messer: 34 mm, Umschriftung: Gemeinschaftsgrund-
schule Hückeswagen.

Rundsiegel mit dem Stadtwappen Hückeswagen in der
Mitte, Durchmesser: 34 mm, Umschriftung: Katholische
Grundschule St. Katharina, 42499 Hückeswagen.

Das ab sofort gültige Siegel für den Grundschuldver-
bund ist ebenfalls ein Rundsiegel mit dem Stadtwappen
Hückeswagen in der Mitte, Durchmesser: 34 mm, Um-
schriftung: Löwen-Grundschule Hückeswagen.

Hückeswagen, den 16. April 2014

Schloss-Stadt Hückeswagen
Der Bürgermeister

gez. Dietmar P e r s i a n
ABl. Reg. K 2014, S. 165
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278. Aufgebot von Sparkassenbüchern
h i e r : Kreissparkasse Heinsberg

Auf Antrag werden folgende Sparkassenbücher mit
den Kontonummern 3400587436, 3411677465,
3400470229, 3422043038, 3400277186 und 3412514154,
ausgestellt von der Kreissparkasse Heinsberg, aufgebo-
ten.

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefor-
dert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorlage der
Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Erkelenz, den 24. April 2014

Kreissparkasse Heinsberg
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2014, S. 166

279. Aufgebot eines Sparkassenbuches
h i e r : Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer
3000423743, ausgestellt von der Kreissparkasse Euskir-
chen, ist abhanden gekommen.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert,
binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunde bei der Kreissparkasse Euskirchen, Von-Siemens-
Straße 8, 53879 Euskirchen, anzumelden, da andernfalls
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Euskirchen, den 25. April 2014

Kreissparkasse Euskirchen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2014, S. 166

280. Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern
h i e r : Kreissparkasse Heinsberg

Die Sparkassenbücher mit den Kontonummern
3410266807, 3410252211, 3400632042, 3413758065,
3413759428, 3424035685 und 4224053639, ausgestellt von
der Kreissparkasse Heinsberg, werden für kraftlos er-
klärt.

Erkelenz, den 23. April 2014

Kreissparkasse Heinsberg
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2014, S. 166

281. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches
h i e r : Stadtsparkasse Wermelskirchen

Gemäß Zweiter Teil, Abschnitt 6 der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz
wird das Sparkassenbuch der Stadtsparkasse Wermelskir-
chen mit der Kontonummer: 383402682 hiermit für kraft-
los erklärt.

Wermelskirchen, den 22. April 2014

Stadtsparkasse Wermelskirchen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2014, S. 166

E Sonstige Mitteilungen
282. Liquidation

h i e r : Offene Welt Oberberg e.V.

Der Verein „Offene Welt Oberberg e.V.“ mit Sitz in
Gummersbach hat die Auflösung des Vereins beschlos-
sen.

Eventuelle Gläubiger werden gebeten sich zu melden.

Der Liquidator

ABl. Reg. K 2014, S. 166

– 166 –
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